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Wenn  wir  heute  an  die  Hofmark
Steinsberg denken, dann richtet sich
unser Blick  in aller  Regel  fast  aus-
schließlich  auf  das  herrschaftliche
Gebäude  „Am  Schloss  1“.  Die  Be-
deutung des  Begriffes  Hofmark ist
aber wesentlich komplexer und viel

breiter gefasst. Hofmarken, als recht-
lich abgegrenzte Herrschaftsbezirke,
lassen  sich  in  Bayern  erstmals  mit
Beginn  des  14.  Jahrhunderts  nach-
weisen, als Herzog Otto III.  am St.
Veitstag des Jahres 1311 mit der Ot-
tonischen  Handfeste  die  gesetzmä-

ßige Grundlage für die Bildung der
Hofmarken  schuf.  Mit  der  soge-
nannten Handfeste, einer Urkunde,
veräußerte  Otto  III.  an  den  Adel,
den Klerus und an die Vertreter der
Städte  und  Märkte  seines  nieder-
bayerischen Reiches gegen Zahlung
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Abb. 1: Ansicht der Hofmark Steinsberg um 1800 von Johann Georg Hämmerl.
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einer einmaligen Steuer gewisse Pri-
vilegien und Rechte.  Das  am Ende
des bayerischen Erbfolgekrieges im
Jahr  1505  neu  gegründete  Fürsten-
tum Pfalz-Neuburg, zu dessen Herr-
schaftsbereich  Steinsberg  bis  1806
gehörte, bestätigte auf dem im Jahr
1508 in Neuburg an der Donau ein-
berufenen  ersten  Landtag,  neben
der  Ausstellung der  Gründungsur-
kunde,  zunächst  vierzehn  bayeri-
sche  Freibriefe.  Darunter  auch  die
Ottonische Handfeste. 

Eines  dieser  verbrieften  Rechte
war die Ausübung der niederen Ge-
richtsbarkeit. Sie führte in der Folge
zur Bildung von weiteren adeligen

Hofmarken  im  Fürstentum  Pfalz-
Neuburg, über die bereits vor 1505
bestehenden  Hofmarken  hinaus.
Deren  Besitzer  konnten  nun,  nach
Aushändigung des Landsassenbrie-
fes,  unabhängig  vom  Landesherrn
auf  ihren  Besitzungen  Recht  spre-
chen.  Die  niedere  Gerichtsbarkeit,
auch  patrimoniale  Gerichtsbarkeit
genannt, befasste sich hauptsächlich
mit  einfacheren  Delikten,  die  nach
damaligem  Recht  mit  Geldbußen
oder leichteren Leibstrafen sühnbar
waren, aber auch mit Verwaltungs-
akten und der Wahrnehmung nota-
rieller  Aufgaben,  die das Alltagsle-
ben  der  Untertanen  betrafen.  Zu

diesen  Verwaltungsakten  zählten
unter anderem die Beurkundungen
von  Eheschließungen,  Hofüberga-
ben,  Erbteilungen,  Haus-  und
Grundstückskäufen und -verkäufen,
Vormundschaften  sowie  Nachlass-
und Austragsvereinbarungen. 

Eine  dementsprechende  Aus-
tragsvereinbarung  schloss  im  Jahre
1803 Maria Kunigunda Dillinger[in],
verwitwete  Wirtin  von  Steinsberg,
mit ihrem Sohn, Anton Dillinger, ab:1

„Nachdem Maria Kunigunda Dillin-
gerin, hierortige Wirthin, unter Bey-
standschaft  des  Kaspar  Silbereisen,
Halbbauer von da, bereits schon un-
tern 16ten Juny 1800 ihr dießgericht-
liches Anwesen und in dieser Zwi-
schenzeit auf diejenige Gründe, wel-
che der Jurisdiction des churfürstli-
chen  Landrichteramts  Burglengen-
feld unterworfen worden sind, dem
leiblichen  Sohn  Anton  Dillinger
käuflich  abgetretten,  respective
übergeben hat, so haben sich beede
Contrahenten der Ausnahme wegen
dahin  gerichtlich  verstanden,  daß
Erstens sich die Übergeberin in der
Nebenkammer  die  lebenslängliche
Wohnung  vorbehalten,  vier  Bifang
zu  Erdäpfl  und  vier  Metzen  zu
Halmrüben,  wozu die  Übergeberin
jedoch  den  Samen  beyzuschaffen
habe,  ausbedungen,  dann  Zweitens
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Abb. 2: Hofmarkschloss Steinsberg, Aufnahme 2019.
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zwanzig Metzen Korn, acht Metzen
Waitz  und zwei  Metzen  Gersten  /:
Regensburger Messerey :/ alljährlich
auf dem Anwesen ihres vorgedach-
ten Sohnes zu beziehen, nicht min-
der auf Drittens zehn Schied Stroh
und sieben Pfund Schmalz statt  ei-
ner Kuh zu beziehen habe und die
dann auch Viertens  auf  dem Falle,
wenn die Übergeberin in der Behau-
sung ihres  Sohnes  nicht  mehr ver-
bleiben  könnte,  sechs  Florentiner
Gulden  zu  Herrbergs  Zins  beizu-
steuern, nicht weniger auf die Aus-
nahm zwei  Stund weit  nachzufüh-
ren  bedungen,  der  übernehmende
Sohn, Anton Dillinger, aber alle vor-
stehende  Ausnahme  getreulich  zu
verreichen versprochen hat, so wur-
de  nun  hierüber  dieser  Ausnahms
Brief in zwei gefertigten Urkunden
beeden Theillen Aus- und Zu Han-
den  gestellet.  Alles  Getreulich  und
ohne  Gefährde.  Theille  und  Bey-
ständer Kunigunda Dillingerin, Kas-
par Silbereisen, Anton Dillinger. Be-
zeigen Joseph Braun und Leonhard
Adler. So geschehen Steinsberg den
26ten April  1803. Deßen zu mehre-
rer Bekräftigung und stetter Darob-
haltung nachgesetzt  ämtliche Ferti-
gung. Joseph von Axthalb.“

Die  Gebühren  für  die  notarielle
Beurkundung  dieser  Austragsver-

einbarung in Höhe von sechs  Kro-
nen standen dem Hofmarkherrn zu
und  mussten  von  Anton  Dillinger,
dem  Sohn  von  Maria  Kunigunda
Dillingerin, bezahlt werden. 

Rechtlich bindende Entscheidun-
gen,  die  sich  durch  die  Ausübung
der  Niedergerichtsbarkeit  ergaben,
und entsprechende vertragliche Ver-
einbarungen  dazu  durften  aus-
schließlich  der  Hofmarkherr  selbst
oder ein von ihm bestellter Adminis-
trator vornehmen. Finanzielle Erträ-
ge aus dieser Tätigkeit standen allei-
ne dem Hofmarkherrn zu. 

Die vom Hofmarkgericht Steins-
berg angefertigten Dokumente und
Urkunden  wurden  als  Briefproto-
kolle  bezeichnet  und  lagern  heute
im Staatsarchiv Amberg.  Aus nicht
bekannten Gründen liegen diese für
die Geschichte von Steinsberg so be-
deutsamen Unterlagen nur für einen
relativ kurzen Zeitraum vor. Erst ab
1733, also etwa zweihundert  Jahre
nach  Gründung  der  Hofmark
Steinsberg  und  während  der  Epo-
che, in der Georg Christoph Freiherr
Gugel von Brandt und Diepoltsdorf
die  Hofmark Steinsberg besaß, sind
die  ältesten  Ausfertigungen  dieser
Briefprotokolle überliefert. Die letz-
ten vom Hofmarkgericht Steinsberg
erstellten  Briefprotokolle  datieren
auf das Jahr 1813 und stammen von

Ursula von Axthalb, der damaligen
Eigentümerin  der  Hofmark  Steins-
berg. Ab 1816 übernahm das Patri-
monialgericht  Leonberg  unter  Karl
Wilhelm  Graf  von  Eckart  die  vom
Staat unabhängige Rechtspflege für
die Hofmark Steinsberg, die ab die-
sem Zeitpunkt nur noch als ein dem
Patrimonialgericht  untergeordnetes
Ortsgericht fungierte.

Der  Hofmarkherr  verantwortete
aber nicht nur das Recht in seinem
Herrschaftsbereich, sondern verfüg-
te darüber hinaus auch über weitrei-
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Abb. 3: Deckblatt Brief- und Verhörpro-
tokoll Hofmark Steinsberg von 1777.
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chende  polizeiliche  Befugnisse.
Gleichzeitig nahm er als Grundherr,
mit  der  rechtlichen  Verfügungsge-
walt  über  seine  Besitzungen,  eine
herausragende  Stellung  gegenüber
seinen  Untertanen  ein.  Diese  stan-
den  in  unterschiedlichsten  Abhän-
gigkeitsverhältnissen zu ihrem Hof-
markherrn. Zum einen mussten sie
für  die  zeitliche  Überlassung  von
Grundeigentum Gült, eine aus dem
Mittelalter  stammende  Steuer,  in
Geld oder Naturalien an ihn leisten
und  zum  anderen  verschiedenste
Dienstpflichten,  wie  Hand-  und
Spanndienste, das sogenannte Schar-

werk, verrichten. Demgegenüber stan-
den  die  Pflichten  des  Grund-  und
Hofmarkherrn, wie etwa die Fürsor-
ge  gegenüber  seinen  Untertanen,
die  unverschuldet  in  eine  Notlage
geraten waren. 

Das  Hofmarkrecht  des  Mittelal-
ters kannte geschlossene und offene
Hofmarken.  In  offenen  Hofmarken
erstreckte  sich  der  Herrschaftsbe-
reich des Hofmarkherrn nur auf die
eigenen  Gebäude  und  Grundbesit-
zungen und auf die Untertanen, die
ihm gehörende  Güter  bebauten.  In
geschlossenen  Hofmarken,  zu  de-
nen Steinsberg zählte, unterstanden

alle ansässigen Untertanen, auch die
fremder Gerichtsherrn, der niederen
Gerichtsbarkeit  des  Hofmarkherrn.
Die damals der Hofmark Steinsberg
nicht  direkt  unterstellten  landge-
richtlichen  Untertanen  bewirtschaf-
teten  den  landesherrlichen  Urbars-
hof, der in späterer Zeit die Bezeich-
nung „Sitzhof“, heute Hofmarkstra-
ße  5,  erhielt. Dieser  Hof  war  ur-
sprünglich ein Kammergut,  das im
Eigentum  des  jeweiligen  Landes-
herrn stand und regelmäßig auf des-
sen Rechtsnachfolger überging.2 Er-
träge aus den Kammergütern dien-
ten  den  herrschenden  Regenten
hauptsächlich  zur  Finanzierung ih-
rer  aufwändigen  Hofhaltung,  aber
auch zur Bestreitung von staatlichen
Ausgaben. 

Eine frühe schriftliche Nachricht
über den Sitzhof und seiner Eigen-
tumsverhältnisse  lässt  sich  aus  ei-
nem  Verzeichnis  von  1555  entneh-
men,  das  die  Güter  des  Amtes
Hainsacker auflistet,  die mit einem
Erbrechtsvertrag  belegt  waren.3 In
diesen  Aufzeichnungen  ist  zu
„Stainsperg“ ein Johann Röhrl  auf-
geführt, der ein Dokument des Klos-
ters St. Mang in Stadtamhof vorwei-
sen kann, dessen Inhalt leider nicht
weiter erläutert wird – Hanns Rorll
hat  ain  Brief  von  Sanndt  Manng.
Zinst. In Aichen Vorst. .18. R[egens-
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Abb. 4: Hofmarkschloss Steinsberg (Am Schloss 1) mit Schlossstadel (Hofmarkstra-
ße 3), Sitzhof (Hofmarkstraße 5) und Meierhof (Pfalzgrafenstraße 42) um 1832.
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burger Pfennige]. Da es sich bei die-
sem Vorgang aber um Erbrechtsan-
gelegenheiten  handelt,  ist  es  sehr
wahrscheinlich,  dass  in  diesem
Schriftstück Johann Röhrl als Päch-
ter  und  das  Kloster  St.  Mang  als
Grundherr  des  Sitzhofes  benannt
sind.  Eindeutige  Rückschlüsse auf
die  Eigentumsverhältnisse  ergeben
sich  Anfang  des  17.  Jahrhunderts
aus einem Rechtsstreit, den der da-
malige  Grundherr  des  Sitzhofes,
Propst  Gregorius  vom  Kloster  St.
Mang, und die aus Steinsberg stam-
menden  Pächter  Hieronymus  und
Hans Leimbacher 1608 wegen stritti-
ger  Gründe und wegen der  Beein-
trächtigung ihrer Rechte gegen Cas-
par  Altmann,  den  Hofmarkherrn
von  Steinsberg,  vor  dem  Landge-
richt  Burglengenfeld  führten.4 Be-
reits der vormalige Pächter des Sitz-
hofes, Thomas Dietl, geriet um 1604
mit  Caspar  Altmann  ebenfalls  in
Streit, da sich dieser immer weiterer
Gründe der Gemarkung Steinsberg
bemächtigte  und  dadurch  seine
Herrschaft in Steinsberg kontinuier-
lich zu seinem Vorteil ausbaute. Zu
einem Rechtsstreit kam es aber da-
mals noch nicht.

Der  als  landwirtschaftliches  An-
wesen angelegte und früher mit um-
fangreichem Grundbesitz ausgestat-
tete Sitzhof war ursprünglich einer

von drei  Höfen und verfügte  über
den  „Dritten  Teil“  der  gesamten
Wirtschaftsfläche  von  Steinsberg.
Nach  dem  Ende  des  Rechtsstreits
zwischen der Grundherrschaft  und
dem  Hofmarkherrn  verblieb  noch
etwa die  Hälfte  des  angestammten
Grundbesitzes beim Sitzhof, die an-
dere Hälfte fiel Caspar Altmann zu,
der damit einen Großteil des Grund
und Bodens der Gemarkung Steins-
berg besaß.4

In den Besitz des Sitzhofes kam
das  im  Jahr  1138  in  Stadtamhof
durch den Kleriker Paul von Bern-
ried  und  seinen  Schüler  Gebhard
als  Augustinerchorherrenstift  ge-

gründete Kloster St. Mang wohl be-
reits  im  13.  Jahrhundert.  Darauf
deutet  jedenfalls  ein  sogenannter
„Schadloshaltungsbrief“  vom  27.
Juli  1258  hin.  Mit  dieser  Urkunde
bestätigte  Ludwig  II.,  Herzog  von
Bayern und Pfalzgraf bei Rhein, aus
dem Hause der Wittelsbacher, dem
Probst Konrad  und  dem  Konvent
des Stiftes St. Mang den Tausch der
klostereigenen  Weingärten  in  der
Nähe  der  im  Jahr  1259  abgetrage-
nen  mittelalterlichen  Burg  Lands-
kron  (Dreifaltigkeitsberg,   Regens-
burg-Steinweg) mit einem Weingar-
ten in Reinhausen und einem Hof in
„Steinsperch“,  nebst  Zehent,  einer
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Abb. 5: Hofmarkschloss Steinsberg, Aufnahme 2019.
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traditionellen,  etwa  zehnprozenti-
gen Steuer in Geld oder Naturalien.5

Aufzeichnungen,  die  das  chur-
fürstliche  Landrichteramt  Burglen-
genfeld am 11. März 1677 anlässlich
eines  anstehenden  Pächterwechsels
anfertigte,  beschreiben  für  die  da-
malige Zeit relativ detailliert anhand
von neunundzwanzig Gliederungs-
punkten die Lage, die Nutzungsart
und die Größe der gegen Ende des
17. Jahrhunderts noch beim Sitzhof
verbliebenen Gründe. Im Beisein des
Landgerichtsschreibers  von  Burg-
lengenfeld,  Hanns  Caspar  Frey-
berger,  des  Hofmarkherrn  von
Steinsberg,  Goswin  Friedrich  von

Silbermann,  und  des  Propstes  des
Klosters St.  Mang, Hyronymy Wal-
ters,  der  als  Vertreter  der  Grund-
herrschaft  anwesend  war,  wurde
der neue Zeitpächter Anndre Beckh
als „Sitzbauer“ in den Sitzhof einge-
wiesen. Die von Anndre Beckh nun-
mehr  zu  bewirtschaftenden,  aus
heutiger Sicht eher kleinteilig ange-
legten Felder  und Wiesen,  umfass-
ten  etwa  einundzwanzig  Hektar
und  waren  über  die  gesamte  Ge-
markung Steinsberg verteilt.2

Am 26. Mai 1690 erwarb der da-
malige  Hofmarkbesitzer  Johann
Martin  Raybeck  den  Sitzhof  vom
Kloster St. Mang käuflich6 und ver-

leibte ihn in den Herrschaftsbereich
der Hofmark Steinsberg ein. Die Be-
wohner  des  Sitzhofes  blieben  aber
nach  wie  vor  landgerichtlich  und
auch  der  Zehent  musste  weiterhin
an  das  Kastenamt  Burglengenfeld
abgeführt  werden.  Diesen  Zustand
versuchte Joseph von Axthalb, Inha-
ber der Hofmark von 1802 bis 1811,
über mehrere Jahre hinweg in Ver-
handlungen  mit  dem  Landgericht
Burglengenfeld  zu  verändern,  in-
dem  er  einen  Untertanenaustausch
zwischen Steinsberg und Dallacken-
ried  vorschlug.  Dieser  scheiterte
aber  letztlich  daran,  dass  über  die
Höhe der erforderlichen Ausgleichs-
zahlungen  keine  Einigung  erzielt
werden konnte.2

Der heute bekannte Aufbau und
die Gestaltung der Hofmark Steins-
berg geht  auf  Caspar  Altmann zu-
rück,  der  um das  Jahr 1600 seinen
Wirtschaftshof  erweiterte  und  mit
einem herrschaftlichen Wohngebäu-
de, Gärten, einem Stadel, mehreren
Ställen und einem Getreidespeicher,
dem sogenannten Kasten, ausstatte-
te und seine Besitzungen mit einer
Mauer umfasste, um sein Eigentum
vor  unberechtigtem  Zugang  zu
schützen.4 Den  seit  alters  her  auf
den Weinberg führenden und bisher
geradewegs  durch  seinen  Hof  ver-
laufenden Weg verlegte Caspar Alt-
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Abb. 6: Hofmarkschloss Steinsberg, Aufnahme 2019.
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mann  kurzerhand  und  führte  ihn
hinter seinem nun mit einer Einfrie-
dung  versehenen  Grundstück  vor-
bei.  Außerdem ließ er  auf den Ge-
meindegründen  für  seine  Bauern
mehrere  „Söldenhäuslein“,  also
Kleinstlandwirtschaften  errichten
und  am  westlichen  Ortsrand  drei
kleinere,  miteinander  verbundene
Weiher  anlegen,  die  auch  auf  der
von Christoph Vogel 1598 erarbeite-
ten  Landkarte  des  Amtes  Hains-
acker  verzeichnet  sind.7  Spätestens
im Laufe des 18. Jahrhunderts fielen
diese Weiher wohl der Dorferweite-
rung zum Opfer und wurden wie-
der verfüllt.

Der  exakte  Zeitpunkt,  zu  dem
die  Besitzer  von  Steinsberg  durch
ihren  Landesherrn  die  Privilegien
einer Hofmark zuerkannt erhielten,
ist heute nicht mehr eindeutig über-
liefert. Er kann allerdings, mit einer
Abweichung  von  wenigen  Jahren,
auf das beginnende 16. Jahrhundert
datiert  werden.  Aus  dem um 1170
erstellten Testament des Pfalzgrafen
Friedrich von Wittelsbach  lässt sich
noch kein Hinweis ableiten. Steins-
berg  wird  in  diesem Testament  le-
diglich  mit  dem  Namenszusatz
„predium“, die Bezeichnung für ein
Gut oder Landgut, geführt.  Ebenso
wenig  ergeben  sich  aus  dem  etwa
einhundert  Jahre  später  angefertig-

ten zweiten bayerischen Herzogsur-
bar von Ludwig II. weitere Erkennt-
nisse. Steinsberg führt in diesem Be-
sitzverzeichnis  die  Namenserweite-
rung „camera“, ein aus dem Mittel-
alter stammender Rechtsbegriff, der
den Urbarshof und späteren Sitzhof
umschreibt.  Entscheidend  eingren-
zen  lässt  sich  der  Gründungszeit-
raum der  Hofmark Steinsberg mit-
hilfe der Landtafeln, die unter ande-
rem ein Verzeichnis der Ämter, aber
auch  eine  Zusammenstellung  der
Hofmarken  und  seiner  jeweiligen
Besitzer enthalten. Ein Blick auf die

letzte  vor der Gründung des  Fürs-
tentums Pfalz-Neuburg angefertigte
Landtafel  des  Herzogtums Bayern-
München  aus  den  Jahren  1483/87
zeigt, dass Steinsberg zu dieser Zeit
noch  kein  Edelmannssitz  war.8

Ebenso fehlen in der ersten Landta-
fel  von  1508  des  neugegründeten
Fürstentums  Pfalz-Neuburg  ent-
sprechende Eintragungen und somit
Hinweise  auf  die  Edelmannsfrei-
heit.9 Erst in der zweiten Landtafel
des  Fürstentums  Pfalz-Neuburg
wird  Steinsberg  als  adeliges  Land-
sassengut geführt. Da aber der Ein-
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Abb. 7: Hofmarkschloss Steinsberg um 1800. Ausschnitt aus der Ortsansicht der 
„Hofmark Steinsberg“ von Johann Georg Hämmerl.
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trag nicht in der originalen Schrift,
sondern  von  anderer  Handschrift
nachgetragen  wurde,  kann  daraus
abgeleitet  werden,  dass  Steinsberg
erst  zwischen  dem  Erstellungszeit-
punkt der zweiten und der dritten
Landtafel,  also  zwischen  1514  und
1522,  den  Landsassenbrief  und so-
mit  die  Hofmarkgerechtigkeit  vom
Pfalzgrafen  Friedrich  II.,  Vormund
der minderjährigen Neffen und spä-
teren  Regenten  des  Fürstentums
Pfalz-Neuburg Ottheinrich und Phi-
lipp, erhielt.10

Das  Gründungsdatum  und  die
früheste  urkundliche  Erwähnung
von Steinsberg  als  Hofmark gehen
demzufolge auf die Eintragungen in
der zweiten Landtafel  des Fürsten-
tums Pfalz-Neuburg zurück, für die
das  Jahr  1514  als  Entstehungszeit
überliefert ist.

Weshalb gerade in den Anfangs-
jahren  des  Fürstentums  Pfalz-Neu-
burg  unter  den  Herzögen  Otthein-
rich (1502 - 1559) und Philipp (1503 -
1548) über sechzig neue landtagsfä-
hige  Besitzungen  entstanden,  bleibt
weitgehend unklar. Die Zunahme an
adeligen  Landsassengütern  dürfte
aber auch von der desolaten Finanz-
lage  des  Fürstentums  mitbestimmt
worden  sein,  da  sowohl  bei  der
Erstausstellung des  Landsassenbrie-
fes als  auch bei  der Weiterveräuße-

rung der Hofmarken und im Erbfall
teils  erhebliche  Gebühren  anfielen,
die  in  den  allgemeinen  Staatshaus-
halt flossen und damit der Finanzie-
rung hoheitlicher Aufgaben dienten.
Jedenfalls erhielt der landständische
Adel in der Pfalz-Neuburger Land-
schaft  dadurch  ein  großes  politi-
sches Gewicht, denn mit rund zwei-
hundert  landtagsfähigen  Besitzun-
gen  verfügte  der  landständische
Adel  über  etwa  dreimal  so  viele
Stimmen  wie  die  beiden  übrigen
Kurien der Prälaten und Städte und
Märkte zusammen.

Als erster Besitzer und somit Be-
gründer  der  Hofmark  Steinsberg
tritt der adelige Sigmund Grünbeck
zu  Burglengenfeld  und  Steinsberg
auf.10 Er soll dem niederbayerischen
Geschlecht der Grienbeck von Nie-
derhausen (Landau an der Isar) ent-
stammen und war neben Steinsberg
auch im Besitz des Almenhofes, ei-
ner früheren Hofmark im heutigen
Stadtgebiet  von  Burglengenfeld.11

Zum  Herrschaftsbereich  der  Hof-
mark Steinsberg gehörten zu dieser
Zeit mit Ellmau, Geisenthal und Irl-
bründl drei weitere Höfe, die alle in
der näheren Umgebung von Steins-
berg  lagen.12 Insgesamt  dürfte  die
Einwohnerschaft  der  Hofmark
Steinsberg damals aus etwa fünfzig
Untertanen bestanden haben.

Laufende  Erträge  erzielte  der
Hofmarkbesitzer,  neben  den  Abga-
ben und Steuern seiner Untertanen
und den Gebühren und Geldbußen
aus der Rechtsprechung der niede-
ren  Gerichtsbarkeit,  hauptsächlich
aus der Bewirtschaftung seiner weit-
läufigen  Ländereien.  Die  als  Hof-
bauökonomie  bezeichnete  Land-
wirtschaft  der  Hofmark  Steinsberg
bestand  um  1700  aus  dem  Schloss
mit Garten, den land- und forstwirt-
schaftlichen  Nutzflächen  mit  einer
Grundfläche von etwa vierzig Hek-
tar, dem Meierhof mit den dazuge-
hörenden  Ökonomiegebäuden  und
mit  weiteren  zehn  Hektar  Feldern
und  Wiesen,  dem  Schlossstadel,
dem Forstrecht in der Schwaighau-
ser Waldung, der niederen Jagdbar-
keit  im  ganzen  Bezirk  Steinsberg,
einschließlich  einiger  Eitlbrunner,
Gruber,  Kühthaler,  Epfenthauer,
Süßberger  und  Hohenwarther  Fel-
der  und  Waldungen  und  dem  be-
reits erwähnten Sitzhof.13 Zum Ver-
walter der herrschaftlichen Hofbau-
ökonomie  wurde  der  sogenannte
„Meier“  bestimmt,  der  für  den
Grundherrn  den  Meierhof,  heute
Pfalzgrafenstraße 42,  bewirtschafte-
te,  die  Untertanen  der  Hofmark
Steinsberg  beaufsichtigte  und  die
Naturalabgaben  von  den  Unterta-
nen  einzog  und  im  Schlossstadel

8
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(Hofmarkstraße 3), auch Zehentsta-
del  genannt,  einlagerte.  Dieser
Schlossstadel, mit seinen Außenma-
ßen von sechzehn Meter auf neun-
zehn Meter und einer Grundfläche
von  etwa  300  Quadratmetern,  war
für  lange  Zeit,  neben  dem  Hof-
markgebäude,  das  größte  Bauwerk
von Steinsberg.  Der wohl  um 1600
von  Caspar  Altmann  erbaute
Schlossstadel, ursprünglich als Kas-
ten bezeichnet,  wurde erst  im Jahr
1885 vom damaligen Grundeigentü-
mer des  Hofmarkanwesens,  Joseph
Stierstorfer,  abgerissen  und  durch
ein  zweistöckiges  Wohnhaus  mit
Stall und Hofraum ersetzt.14

Das  Ende  der  Hofmarken,  mit
ihren jahrhundertealten Rechten und
Privilegien,  besiegelte  am  4.  Juni
1848 das  von  Maximilian  II.,  von
Gottes  Gnaden  König  von  Bayern,
Pfalzgraf  bei  Rhein,  Herzog  von
Bayern, Franken, Schwaben etc. etc.
erlassene  „Gesetz  über  die  Aufhe-
bung  der  standes-  und  gutsherrli-
chen Gerichtsbarkeit und die Aufhe-
bung,  Fixierung und Ablösung der
Grundlasten“. Ab diesem Zeitpunkt
gab es in der bereits 1818 gegründe-
ten politischen Gemeinde Steinsberg
keinerlei Sonderrechte mehr für die
adeligen Grund- und Immobilienbe-
sitzer. Sämtliche Befugnisse aus der
standes-  und  gutsherrlichen  Ge-

richtsbarkeit  und der  Polizeigewalt
gingen an das Landgericht Burglen-
genfeld und andere staatliche Orga-
ne über.

Die Besitzer der 
Hofmark Steinsberg6

Von 1514 bis 1848, also in der Zeit,
in der das Landsassengut Steinsberg
mit einer Hofmarkgerechtigkeit aus-
gestattet war, besaßen vierzehn ade-
lige Familienverbände die Hofmark
Steinsberg. Mit einer durchschnittli-
chen Besitzdauer von etwa vierund-
zwanzig  Jahren,  bei  Berücksichti-
gung der Besitzerwechsel innerhalb
der  jeweiligen  Familien  sogar  nur
von vierzehn Jahren, war diese Zeit-
spanne  für  die  Bewohner  von
Steinsberg mit permanenten Verän-
derungen verbunden.

Die  Gründe  für  die  häufigen
Wechsel der Hofmarkbesitzer dürf-
ten vielfältig gewesen sein. So fehlte
manchem  adeligen  Geschlecht  ein-
fach  ein  männlicher  Nachfolger
oder  aber  es  kam  zu  beruflichen
Veränderungen  des  Familienober-
hauptes  und  damit  verbunden  zu
Versetzungen an weit entfernt gele-
gene  Standorte.  Einzelne  Familien
wiederum  konnten  sich  dem  wirt-
schaftlichen  Niedergang  nicht  ent-

ziehen und waren gezwungen, ihre
Besitzungen  oder  Teile  davon  zu
veräußern, um ihre finanzielle Situ-
ation wieder zu verbessern, und ei-
nige  hatten  wohl  von  Anfang  an
kein allzu großes persönliches Inter-
esse an der Hofmark Steinsberg und
seinen Bürgern, sondern sahen den
Besitz lediglich als Geldanlage oder
als Spekulationsobjekt an. Von ent-
scheidender Bedeutung für alle Hof-
markbesitzer  war  allerdings,  dass
neben den finanziellen Gründen, die
für den Erwerb einer adeligen Hof-
mark  sprachen,  der  damit  verbun-
dene  persönliche  Zugang  zu  den
entsprechenden  adeligen  Kreisen
einherging.

Eine besondere Herausforderung
bei  der  korrekten  Ermittlung  der
Hofmarkbesitzer stellt die Namens-
ähnlichkeit  von  Steinsberg  mit
Steinberg  am  See,  heute  Verwal-
tungsgemeinschaft Wackersdorf, dar.
Da beide Hofmarken über Jahrhun-
derte im Zuständigkeitsbereich des
Landgerichtes  Burglengenfeld  la-
gen, waren Verwechslungen der bei-
den Orte in schriftlich formulierten
Rechtsgeschäften nicht vollkommen
auszuschließen. Selbst in Dokumen-
ten und Urkunden, die zweifelsfrei
Steinsberg zuzuordnen sind,  lassen
sich Textpassagen finden, wo neben
Steinsberg  auch  die  Schreibweise
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Steinberg auftaucht. Aus diesen oft-
mals  unklaren  Angaben  dann  ein-
deutige Rückschlüsse auf die jewei-
ligen Hofmarkbesitzer und ihre kor-
rekte Zuordnung zu gewinnen, ge-
staltete  sich  nicht  selten  mehr  als
schwierig.

Die Auflistung der  adeligen Be-
sitzer  der  Hofmark  Steinsberg ent-
hält  die  aktuellsten  Forschungser-
gebnisse zu den historischen Besitz-
verhältnissen und weicht daher von
den  Inhalten  früherer  Chroniken
teils erheblich ab. 

1514 Sigmund  Grünbeck  zu  Leng-
feldt und Stainsberg, auch als Grün-
peckh,  Grienbeck,  Grienpeckh  und

in  vielen  weiteren  Schreibweisen
überliefert.  Er  war  Kastner zu
Burglengenfeld  und laut  Landtafel
von  1514  des  Fürstentums  Pfalz-
Neuburg  der  Begründer  der  Hof-
mark Steinsberg. 

Von 1514 bis 1546 nahm er als Land-
sasse zu Burglengenfeld und Steins-
berg  an  mehreren  Ständetagungen
in Neuburg an der Donau teil und
war zudem in mehreren Ausschüs-
sen tätig.15 

Bereits  um  1500  wird  Sigmund
Grienpeckh als Besitzer des „Grien-
peckh-Hofes“,  auch  als  Kastenhof
bezeichnet,  der  in  der  Nähe  des
Klingentores  von  Burglengenfeld
lag, genannt. Um 1547 folgten ihm
Wolff  Grienpeckh,  1570  Wolff  Sig-
mund Grienpeckh und 1580 Caspar
Altmann, der drei Jahre später auch
die Hofmark Steinsberg erwarb.10, 11 

Der  Grienpeckh-Hof,  ein  mit  einer
uralten  Hofmarkgerechtigkeit  aus-
gestatteter  Edelmannssitz, wird be-
reits im 9. Jahrhundert erwähnt und
ist  einer  von  vier  Urhöfen  von
Burglengenfeld.  Die  ehemals  ge-
schlossene  Vierseitanlage  existiert
heute  noch  und ist  unter  den  Na-
men  „Altmannsches  Schlösschen,
Altmannshof  oder  Almenhof“  be-
kannt.16 Er  liegt  im  ältesten  Sied-
lungsbereich der Stadt Burglengen-
feld,  am  Klingentor,  direkt  gegen-

über der Stadtpfarrkirche St. Vitus.
Die  Nachrichten  über  Sigmund
Grünbeck  enden  1546,  vermutlich
seinem Todesjahr.

1546 Wolf  Grünbeck  zu  Lengfeldt
und Stainsberg, laut Landtafel. Hof-
kastner  zu  Burglengenfeld.10 Sohn
von  Sigmund  Grünbeck.  Wolf
Grünbeck verstarb 1565.6

1565 Wolf Sigmund Grünbeck, laut
Landtafel. Der Sohn von Wolf Grün-
beck war mit Cordula von Taufkir-
chen  zu Guttenburg  (Mühldorf  am
Inn) verheiratet, bayerischer Uradel.
Wolf Sigmund Grünbeck nahm 1574
an einem Fußturnier teil, das anläss-
lich der in Neuburg an der Donau
ausgerichteten  Hochzeit  zwischen
dem  Pfalzgrafen  Philipp  Ludwig
und der Herzogin Anna von Jülich-
Kleve-Berg,  zur  Belustigung  der
Hochzeitsgesellschaft,  stattfand.  In
zeitgenössischen  Überlieferungen
hieß  es  zum  Turnierverlauf:  „Wolf
Sigmund  Grünbeck  hat  seinen
Spieß  brochen,  aber  ziemlich  ge-
schlagen.“16.1

Wolf  Sigmund  Grünbeck  wurde
1581 von seinem eigenen Untertan
ermordet – „der letzte seines Stam-
mes und Namens. Er ist anno 1581
von seinem eignen Unterthan iäm-
merlich ermordt worden, dieweillen
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Abb. 8: Wappen der Grienbeck zu Nie-
derhausen. Altbayerisches Geschlecht.
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selben  Sohn  bey  seinem  Waib  an
dem  wirkhlichen Ehebruch  erdap-
pet. Bey der von Taufkirchen hatte
er zwei Söhn, die aber in bliehender
Iugend  verzehrt.“17  Cordula  von
Taufkirchen ehelichte, nach dem Tod
ihres  Mannes,  Hans Wolf  Wal[l]rab
von  Hauzendorf  (Bernhardswald).
Sie verstarb 1595 in Laaber.

1579 Mathes  Altmann  von  Vils-
werdt zu Lengfeldt. Landrichter zu
Burglengenfeld.18  Verheiratet  seit
1570 mit Cordula, geborene Moller
aus Hochdorf (Duggendorf). 
Das  Geschlecht  der  Altmann  ent-
stammt  einem  alten  Regensburger
Patriziergeschlecht  und  lässt  sich
dort bereits im 13. Jahrhundert nach-
weisen.  Der  Familienzweig,  dem
Mathes entstammt, erwarb Mitte des
15.  Jahrhunderts  das  Hammerher-
renhaus  und  den  Eisenhammer
Schmidmühlen und einige Zeit spä-
ter das Hammergut Vilswörth.17, 19 
Die Familie Altmann war Ende des
16. Jahrhunderts auch im Besitz der
Hofmarken  Almenhof/Burglengen-
feld, Münchshofen und Steinberg. 
Mathes Altmann erteilt 1579 seinem
Untertanen Christoph So[a]lbeck aus
Ellmau  (neben  Geisenthal  und  Irl-
bründl zur Hofmark Steinsberg ge-
hörend)  einen  Abschiedsbrief  zum
Zwecke der Auswanderung.20 

Nach  dem  Tod  von  Regina  Alt-
mann, der verwitweten Mutter von
Mathes  und Caspar  Altmann,  kam
es  1580  zwischen  den  beiden  Brü-
dern  zu  Erbstreitigkeiten,  die  vor
dem  Landgericht  Burglengenfeld
ausgetragen wurden.20.1

Mathes Altmann verstarb 1582. Das
Erbe übernahm seine Witwe Cordu-
la Altmann.

1583 Caspar Altmann von Vilswerdt
zu Lengfeldt und Stainsperg erwarb
die Hofmark Steinsberg am 7. Sep-
tember 1583 von Cordula Altmann,
Witwe  seines  Bruders  Mathes.11,  17

Zum Zeitpunkt des Kaufes der Hof-
mark Steinsberg erhielt Caspar Alt-
mann auch den Lehenbrief über den
Hof  von  Ellmau  durch  Pfalzgraf
Philipp Ludwig überreicht.20.2

Bereits  vier  Monate  vorher  veräu-
ßerte Caspar Altmann seine bisheri-
gen  Besitzungen,  die  Hofmarken
Münchshofen  und  Steinberg,  für
11.500 Florentiner Gulden an Achaz
Freiher von Thannberg, dem dama-
ligen Pfleger des Amtes Regenstauf.
Caspar  Altmann  ehelichtete  1594
Anna Maria,  geborene Roß[in] von
Regensburg.  Allerdings  wohl  be-
reits  in  zweiter  Ehe,  da für  seinen
Sohn  Hans  Caspar  als  Geburtsda-
tum der 27. Juli 1583 überliefert ist.
Dieser verstarb am 12. August 1649

in Burglengenfeld. Taufpate war Jo-
hannes  Tettelbach, der Superinten-
dent von Burglengenfeld.20.3

Caspar  Altmann kam wohl  in den
Genuss  einer  sehr  guten  Ausbil-
dung, da für 1569/70 eine Immatri-
kulation an der  Universität  Tübin-
gen bei Prof. Dr. Theodor Schnepf,
lutherischer  Theologe,  nachweisbar
ist.20.4

Als  Landsasse  nahm  „Caspar  Alt-
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Abb. 9: Wappen Caspar Altman von 
Vilswerdt Zu Lengfeldt und Stainsperg.
Ausschnitt aus der Wappentafel im al-
ten Rathaus zu Kallmünz.
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man  von  Vilßwerdt  Zu  Lengfeldt
und  Stainsperg“  im  Gefolge  des
Pfalzgrafen Philipp Ludwig im Jahr
1594  am  Regensburger  Reichstag
teil,  zu dem Rudolf  II.,  Kaiser  des
Heiligen  Römischen  Reiches  Deut-
scher  Nation,  die  Ständevertreter
seines Reiches in den Reichssaal des
alten  Rathauses  von  Regensburg
eingeladen hatte.  Alleine  die  Dele-
gation  aus  dem  Fürstentum  Pfalz-
Neuburg zog am 17. Mai 1594 mit
einer  Gefolgschaft  von  über  drei-
hundert   Personen  und  mit  zwei-
hundertsechzig  Pferden in Regens-
burg ein.21 

Im  alten  Rathaus  von  Kallmünz
hängt,  neben  einer  Sammlung von
Zunftstäben  und  historischen  Ge-
mälden, eine bemalte Holztafel mit
dem pfalzbayerischen Wappen und
dem pfälzischen Wappen als Herz-
schild, umgeben von zwanzig Wap-
pen adeliger Landsassen und zwei-
er  Wappen  des  Landrichters  und
des  Landgerichtsschreibers  des
Landgerichts Burglengenfeld. 
Darunter  befindet  sich  auch  das
Wappen  von  „Caspar  Altman  von
Vilswerdt Zu Lengfeldt und Stains-
perg“, versehen mit der Jahreszahl
1603 und einem aus Anfangsbuch-
staben  bestehenden  Wahlspruch,
der heute nicht mehr zu entschlüs-
seln ist – S. C. E. B. F. V.22

Caspar Altmann von  Vilßwerdt Zu
Lengenfeldt  und  Stainßperg  ver-
starb am 4. Juni 1615 und wurde auf
dem Friedhof der Kirche zu St. Ge-
orgen  in  Burglengenfeld  begra-
ben.20.2

1615 Hans  Clemens  Münch  von
Münch[s]hausen  auf  Steinsberg23

und seine Ehefrau Brigitta, gebore-
ne  von  Leublfing.  Sie  entstammte
einem  alten  niederbayerischen
Adelsgeschlecht. 
1615/16  verklagte  Hans  Schindler,
Hofbesitzer  und  Bauer  von  Loch,
Hans  Clemens  Münch  wegen
Schuldforderungen vor  dem Land-
richteramt Burglengenfeld.23.1 

Ein  Zweig  der  adeligen  Familie
Münch besaß Anfang des 17.  Jahr-
hunderts  die  Hofmark  Ramspau
und  stellte  mit  Hans  Wolf  Münch
von  Münch[s]hausen  zu  Ramspau
den Pfleger des Amtes Regenstauf.

1639 Herwart  Freiherr  von  Regal
(1605 - 1642), Herr auf Kranichsfeld,
ursprünglich österreichischer Adel.
Heute  liegt  Kranichsfeld  südlich
von  Maribor, Slowenien.  Herwart
Freiherr von Regal ehelichte 1634 in
Nürnberg  die  Gräfin  Barbara  von
Saurau.24

Im  dreißigjährigen  Krieg  kaiserli-
cher  Obristleutnant  und Komman-

dant des Kavallerieregiments Chris-
toph  Carl  Graf  von  Brandenstein.
Nahm dabei  an mehreren Schlach-

ten  teil.  Wechselte  aus  Karriere-
gründen die Seiten und diente an-
schließend unter dem schwedischen
König Gustav-Adolf II. 
Herwart Freiherr von Regal erwarb
am 19. Dezember 1639 das im drei-
ßigjährigen  Krieg  ruinierte  Steins-
berg  für  1.300  Florentiner  Gulden
von  Hans  Clemens  Münch  von
Münch[s]hausen auf Steinsberg.

1642 Barbara  von  Regal,  geborene
Gräfin von Saurau (1611 - 1682) ent-
stammte einem der ältesten und an-
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Abb. 10: Familienwappen der Freiher-
ren von Regal. Österreichischer Adel.
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gesehensten  Geschlechter  der  Stei-
ermark.  Witwe  von  Herwart  Frei-
herr von Regal. 
Barbara  von Regal  wurde  1682  im
Dom St. Peter zu Regensburg begra-
ben.24

1647 Julius  Caesar  Visconti,  pfalz-
neuburgischer geheimer Rat, Mund-
schenk und Pfleger zu Pielenhofen
und  Pettendorf,  erwarb  die  Hof-
mark Steinsberg für 1.400 Florenti-
ner  Gulden  von  Barbara  von  Re-
gal.25 Verheiratet seit 1. Mai 1625 mit
Freiin von Jahrstorf zu Elmshof. An-
dere Quellen besagen, er sei seit 2.
Dezember  1637,  mutmaßlich  in
zweiter Ehe, mit  Freifräulein Maria
Jakobe  von  Barragin  aus  Wasser-
burg am Inn verheiratet gewesen. 
Julius  Caesar  Visconti  war  neben
Steinsberg  auch im Besitz  der  Hof-
marken Zell (Falkenstein) und Emhof
(Schmidmühlen).  Er  verstarb  am  9.
Januar 1659 und wurde in der Pfarr-
kirche zu Schmidmühlen begraben.

1649 Peter  Melchior  Rebekko,
Obristwachtmeister,  erwarb  Steins-
berg  am  20.  September  1649  für
2.800 Florentiner Gulden, laut Land-
sassenmatrikel.26 

Peter  Melchior  Rebekko  nahm  als
Inhaber  des  Landsassengutes
Steinsberg  und  als  Ständevertreter

am Landtag des Fürstentums Pfalz-
Neuburg  teil,  der  am  5.  Oktober
1652 in Neuburg an der Donau ein-
berufen wurde.27

1671 Die  minderjährigen  Kinder
von  Peter  Melchior  Rebekko.  Als
Vormund  traten  Georg  Wilhelm
Steinhauser von Altendorf zu Loch
(Besitzer  der  Hofmark  Loch  und
von  Gut  Rosenhof)  und  Sigmund
Friedrich  Kuchler  zu  Jochenstein
(Markt Untergriesbach) auf.

1676 Goswin  Friedrich  von  Silber-
mann (1622 - 1678), Hofmarkherr zu
Holzheim,  Forstmeister  zu  Burg-
lengenfeld  und  Richter  zu  Kall-
münz  und sein  Sohn  Julius  Fried-
rich  erwarben  gemeinsam  Steins-
berg  für  2.200  Florentiner  Gulden
von den Kindern von Peter Melchi-
or Rebekko.28 
Goswin  Friedrich  von  Silbermann
war mit Barbara, geborene Perkho-
fer von Otzing, verheiratet.

1678  Julius  Friedrich  von  Silber-
mann zu Holzheim und Steinsberg,
Landsasse  und  Truchsess,  wurde
nach dem Tod seines Vaters alleini-
ger  Eigentümer  der  Hofmark
Steinsberg.  In  erster  Ehe  mit  Els-
beth, geborene Levin von Haimhof
auf Ebermannsdorf, und in zweiter

Ehe mit Franziska, geborene Freiin
von Elz, verheiratet. 
Er  nahm  als  Ständevertreter  und
Landsasse von Holzheim und Steins-
berg am  letzten  Pfalz-Neuburger
Volllandtag teil,  den Pfalzgraf  Phi-
lipp  Wilhelm  am  1.  April  1680  in
Neuburg an der Donau anberaumt
hatte.29 

Julius Friedrich von Silbermann zu
Holzheim  und  Steinsberg  verstarb
1722. Anschließend kam es zu Erb-
streitigkeiten  und  zur  Zwangsver-
waltung der Hofmark Holzheim.29.1

1690 Johann Martin Raybeck, baye-
rischer Hauptmann durch Kauf von
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Abb. 11: Familienwappen der adeligen 
Familie von Silbermann.
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Julius Friedrich von Silbermann.28,  30

Er war mit Anna Sophia, geborene
Hupfenberger, verheiratet.
Johann Martin Raybeck erwarb am
26. Mai 1690 vom Kloster St. Mang
den Sitzhof zu Steinsberg und glie-
derte ihn in den Herrschaftsbereich
der  Hofmark  Steinsberg  ein.  Mit
dem  Verkauf  des  Sitzhofes  ging
nach  über  vier  Jahrhunderten  der
klösterliche Besitz in Steinsberg auf
weltliche Besitzer über.

1706 Johann  Günther  Nürn[m]berg
von  Stahl,  Gesandtschaftssekretär
des  Fürstentums  Braunschweig-
Wolfenbüttel am  Reichstag  zu  Re-
gensburg, kam 1706 durch Kauf von
Johann Martin Raybeck in den Besitz
der Hofmark Steinsberg.28, 30 
Vormals Hofrat bei seiner hochfürst-
lichen  Durchlaucht  Anton  Ulrich.
Verheiratet mit Elisabeth Catharina,
geborene Schäfferin. Johann Günther
Nürn[m]berg  von  Stahl  erhielt  auf
dem Sitzhof zu Steinsberg die Edel-
mannsfreiheit.31 

Obwohl  von  Stahl  Protestant  war,
verzichteten  die  pfalz-neuburgi-
schen  Behörden  auf  die  eigentlich
üblichen Dispensgebühren in Höhe
von 100 Florentiner Gulden, die fäl-
lig wurden, sobald ein Nichtkatho-
lik  als  Landsasse  im  Fürstentum
Pfalz-Neuburg ansässig werden wollte.

1710 Georg Christoph Freiherr  Gu-
gel von Brandt und Diepoltsdorf (ge-
boren  1672) erwarb  die  Hofmark
Steinsberg am 6. März 1710 für 9.000
Florentiner Gulden von Johann Gün-
ther von Stahl.28, 30, 32 

Freiherr Gugel von Brandt und Die-
poltsdorf war mit Maria Anna Jaco-
ba Franzisca, Tochter des Grafen von
Bonifazio, dem Kommandanten der
Festung Rothenberg bei Schnaittach,
verheiratet.

1758 Dominicus Karl Sigmund Frei-
herr  von  Großschedl  (1707  -  1784),
auch mit  dem Namen Großschedel
überliefert.28 Seine Familie erhielt am
24.  Mai  1566  durch Maximilian II.,
Kaiser des Heiligen Römischen Rei-

ches  und  Erzherzog  zu  Österreich,
die Adelsbestätigung überreicht.33 
Verheiratet  in  erster  Ehe  mit  Anna
Maria Christine, geborene von Priel-
maier, und in zweiter Ehe mit Maria
Katharina, geborene Freiin von Gu-
gel. Er legte nach dem Erwerb der
Hofmark Steinsberg am 17. Februar
1758 die Landsassenpflicht ab.34

1782 Marquard  Xaver  Sigmund
Adam Freiherr  von Großschedl  zu
Steinsberg (1754 -  1828).  Er war in
der Zeit um 1800 Oberstforstmeister
zu  Burglengenfeld28,  davor  Ober-
förster im Bezirk Schaumburg, Her-
zogtum Pfalz-Zweibrücken. 
Marquard  Xaver  Sigmund  Adam
Freiherr  von  Großschedl  heiratete
Barbara Katharina Marie Anna, die
Tochter des zweibrücken`schen Be-
amten  R.  R.  Loeberger zu Tholay.
Aus  dieser  Verbindung  entstamm-
ten  fünfzehn  Nachkommen.  Sohn
von Dominicus  Karl  Sigmund von
Großschedl. 

1801 Egid Joseph Karl Freiherr von
Fahnenberg  (1749  -  1827)  war  ein
österreichischer  Direktorialgesand-
ter  am  Reichstag  und  am  Reichs-
fürstenrat zu Regensburg28  und leg-
te am 14. Juli 1801 die Landsassen-
pflicht  für  die  Hofmark Steinsberg
ab34. Verheiratet mit Caroline Sophie
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Abb.12: Familienwappen der Freiherren
Gugel von Brandt und Diepoltsdorf.
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von Rüding zum Pütz. Von Fahnen-
berg wollte Anfang 1802 seine Ein-
künfte aus der Hofmark Steinsberg
dadurch vermehren,  indem er  sich
die vom Sitzhof  an das  Kastenamt
Burglengenfeld zu zahlenden Steu-
ern  einverleiben  wollte,  im
Schwaighauser  Forst  eine  Forstge-
rechtigkeit von 100 Klafter weichen
Holzes  forderte  und  zwei  strittige
Walddistrikte am Geißberg und am
Frauenwieshölzl  für  sich  bean-
spruchte.  Der  bayerische  Staatsrat
wies in seiner Sitzung vom 26. Janu-
ar 1802 sämtliche Forderungen ab.35

1802 Bernhard Joseph Heinrich Rit-
ter  und Edler  von Axthalb  (1761  -

1844), Besitzer der Hofmarken Trai-
dendorf,  Rohrbach,  Moosthenning
und  Habelsbach,  erwarb  die  Hof-
mark Steinsberg am 28. Juli 1802 für
30.000 Florentiner Gulden von Frei-
herr von Fahnenberg.36 

Von Axthalb war bereits in den Jah-
ren 1801/2 als Hofmark-Administra-
tor unter Egid Joseph Karl Freiherr
von Fahnenberg für die Verwaltung
und  für  die  rechtliche  Vertretung
der  Hofmark  Steinsberg  verant-
wortlich.37 
Verheiratet in erster Ehe mit Maria
Ursula Staudinger (1751 – 1796) und
in zweiter Ehe mit Maria Regina Ro-
sina Walburga von Depra Edle von
Plain (1776 - 1798, Gedenktafel mit
Inschrift in der Vorhalle von St. Em-
meram, Regensburg). In dritter Ehe
war Bernhard Joseph Heinrich von
Axthalb mit  Katharina Ursula  Mo-
nika  von  Frank  (1778  –  1855)  ver-
ehelicht. Sie war die Tochter von Le-
onhard Anton von Frank, dem Be-
sitzer  des  Landsassengutes  Tro-
schelhammer  und  der  Hammer-
schlösser  Schmidmühlen  und  Vils-
wörth. 
Da die Familie Axthalb nicht selbst
in  Steinsberg  wohnte,  sondern  bis
zur  Versteigerung  der  Hofmark
Traidendorf  im  Jahre  1811  im
Schloss  Traidendorf  und  anschlie-
ßend in Regensburg, setzte der Hof-

markherr mit Josef Brunner vor Ort
einen  Hausmeister  ein,  der  diese
Tätigkeit  von 1802 bis  1813 ausüb-
te.38 Joseph  von  Axthalb  gründete
im  Jahr  1808  die  Steingutfabrik
Steinsberg.

1811 Katharina Ursula Monika von
Axthalb,  geborene  von  Frank.  Die
Gattin  von  Bernhard  Joseph  Hein-
rich von Axthalb übernahm 1811 die
Hofmark Steinsberg als Alleineigen-
tümerin.39 Sie wandelte 1816 das Pa-
trimonialgericht  Steinsberg  in  ein
Ortsgericht um. 
Ursula von Axthalb verstarb am 29.

15

Abb. 14: Familienwappen - Ritter und 
Edle von Axthalb. Besitzer der Hofmark
Steinsberg von 1802 bis 1819.

Abb. 13: Wappen der Freiherren von 
Fahnenberg.
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Dezember 1855 im Alter von 77 Jah-
ren  und liegt  im  Unteren  Katholi-
schen  Friedhof  zu  Regensburg  be-
graben.

1820 Karl Wilhelm Graf von Eckart
(1758 - 1828) auf Leonberg, Reichs-
rat,  Kämmerer  und  Generalleut-
nant.  Graf  von  Eckart  erwarb  die
Hofmark Steinsberg zum 1. Januar
1820 für 32.000 Florentiner Gulden40

von Ursula von Axthalb und über-
trug sie im Februar 1827, mit Aus-
nahme der gutsherrlichen Steingut-
fabrik, an den Eckart`schen Famili-
enfideikommissverband  Leonberg,
aus  dem  nur  die  erwirtschafteten
Erträge  entnommen  werden  durf-
ten.41  In erster  Ehe mit  Wilhelmine
von Seufferheld und in zweiter Ehe
mit  Charlotte  Katherina  Walpurgis
Antonie Gräfin von Leiningen-Neu-
denau verehelicht.

1828 - 1848 Katharine Eugenie Grä-
fin Du Moulin (1784 - 1856), Tochter
des  Grafen  von  Eckart,  übernahm
nach  dem  Tod  ihres  Vaters  am  5.
November 1828 als Begünstigte des
Familienfideikommiss  Verbandes
Leonberg die Hofmark Steinsberg.41

Sie war mit Charles Du Moulin, ei-
nem französischen Generalleutnant,
der  mit  den  napoleonischen  Trup-
pen in die Oberpfalz  kam, verehe-

licht. Die Besitzungen dieses Famili-
enfideikommissverbandes  umfass-
ten  1832  in  Steinsberg  noch  etwa
vierzig  Hektar  an  Feldern,  Wiesen
und  sonstigen  Wirtschaftsflächen,
was einem Viertel der Grundfläche
des Ortes entsprach. 

Gräfin Du Moulin veräußerte  1844
die Steingutfabrik Steinsberg an Ga-
briel  Gensperger  und  Joseph
Mayer.42

1848 - 1856 Nach der im Jahr 1848
durch die Regierung des Königrei-
ches  Bayern  angeordneten  Aufhe-

bung  der  standes-  und  gutsherrli-
chen  Gerichtsbarkeit  und  dem  da-
mit verbundenen Ende der Hofmar-
ken benannte die Gräfin Du Moulin
die Hofmark Steinsberg in Gutsver-
waltung Steinsberg um.

1856 - 1865 Graf Gustav Eckart von
der Mühle (1809 - 1869),  Sohn von
Gräfin Du Moulin, übernahm nach
dem Tod seiner Mutter am 11. Au-
gust  1856  den  Familienfideikom-
missverband  Leonberg,  einschließ-
lich  der  Gutsverwaltung  Steins-
berg.43 Er  ehelichte  Sophie  Therese
Auguste Bayer von München. Graf
Eckart  von  der  Mühle  veräußerte
am  31.  Januar  1865  das  Hauptge-
bäude des Schlosses mit den restli-
chen  Nebengebäuden  und  dem
Schloss-/Zehentstadel  an  Michael
Dirrigl, Weber von Beruf.44

Das Hofmarkschloss 
Steinsberg

Das Hofmarkschloss von Steinsberg
ist  als  zweigeschossiger  Steildach-
bau und der angebaute Saaltrakt als
zweigeschossiger Satteldachbau aus-
geführt und steht heute unter Denk-
malschutz.45 Seine  Erbauung  geht
vermutlich auf das 17. Jahrhundert
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Abb. 15: Wappen der Grafen Du 
Moulin-Eckart auf Bertholzheim und 
der Grafen Eckart von der Mühle auf 
Leonberg.
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zurück,  mit  Erweiterungen  im  19.
Jahrhundert. 

Den adeligen Grundherren dien-
te es in früheren Zeiten wohl haupt-
sächlich  zur  Verwaltung  des  um-
fangreichen Grundbesitzes der Hof-
mark Steinsberg. Spätestens mit der
Gründung  der  Steingutfabrik  im
Jahre 1808, die mit ihren Produkti-
onsanlagen  einen  nicht  unerhebli-
chen  Teil  des  Gebäudekomplexes
belegte,  verlor  das  Hofmarkschloss
seine  zentrale  Funktion  als  Adels-
sitz. Lediglich bei zwei der vierzehn
bekannten adeligen Besitzerfamilien
gilt  es  als  gesichert,  dass  sie  auch
selbst das Hofmarkschloss bewohn-
ten. Zum einen bei Caspar Altmann,
der  um 1600  seinen  Wirtschaftshof
um  ein  herrschaftliches  Wohnge-
bäude erweiterte und es mit seiner
Familie auch bezogen haben dürfte,
und zum anderen die adelige Fami-
lie  Großschedl,  die  von  1758  bis
1801 die Hofmark Steinsberg besaß,
da  bei  einigen  ihrer  Nachkommen
der Geburtsort Steinsberg nachweis-
bar ist. Für den Großteil der Eigen-
tümer  stellte  die  Hofmark  Steins-
berg aber lediglich eine von mehre-
ren Besitzungen dar und so betrach-
teten sie wohl ihren angestammten
Adels-  bzw.  Wohnsitz  als  ihren ei-
gentlichen Herrschaftsmittelpunkt.

Den Verkauf des Hofmarkschlos-

ses an bürgerliche Eigentümer leite-
te  im  September  1844  Gräfin  Du
Moulin  ein,  als  sie  die  Steingutfa-
brik,  die  den  südlichen  Teil  des
Schlossgebäudes  (heute  angebauter
Saaltrakt)  belegte  und  das  gegen-
überliegende Brennhaus an Gabriel
Gensperger und Joseph Mayer ver-
äußerte.42 Ihr  Sohn,  Graf  Gustav
Eckart von der Mühle, verkaufte am
31. Januar 1865 dann das Hauptge-
bäude des Schlosses und die restli-
chen  Nebengebäude  an  Michael
Dirrigl. Erst als im Jahr 1872 die Fa-
milie  Dillinger  das  Hauptgebäude
erwarb,  kam  das  ehemalige  Hof-
markschloss wieder in den Besitz ei-
ner Hand,  da diese bereits  im Jahr
1868 die insolvent gegangene Stein-
gutfabrik von Johann Adam Auern-
hammer ersteigerte. In der Folgezeit
sind noch weitere Inhaber des Hof-
markschlosses  überliefert,  wie  An-
ton Haug (1876), Joseph Stierstorfer
(1885),  Peter Reithmeier (1888) und
Joseph Urban (1895).44 

All  diese  Besitzer  nutzten  das
Gebäude oder Teile davon zu unter-
schiedlichsten  Zwecken.  Es  fand
Verwendung  als  Wirtshaus,  Brau-
haus,  Wohn-  und  Mietshaus,  als
Tanzlokal  oder  als  Diskothek  und
verfiel  dabei  immer mehr. Erst  mit
der Übernahme des Hofmarkschlos-
ses  durch  die  Marktgemeinde  Re-

genstauf 1982 und der in den Jahren
1988  bis  1990  aufwändig  durchge-
führten Renovierung erhielt  es  sei-
nen alten Glanz zurück und erinnert
heute mit Stolz an seine Jahrhunder-
te währende Geschichte.46 

Ein  Vergleich  des  heutigen  Ge-
bäudes mit der Darstellung des Hof-
markschlosses Steinsberg  des Ober-
pfälzer Malers Johann Georg Häm-
merl zeigt aber auch deutlich, dass
das Bauwerk nicht in den ursprüng-
lichen Zustand zurückversetzt wur-
de. So fehlen an der Nordseite des
Hofmarkschlosses mit dem zweige-
schossigen  erkerähnlichen  Anbau
und  dem  aufgesetzten  Satteldach,
mit  den  abgesetzten  Fenstereinfas-
sungen,  mit  denen die Fassade ge-
staltet war, und mit dem an der Ost-
seite zentral gelegenen repräsentati-
ven Eingangsbereich wesentliche ar-
chitektonische  Gestaltungselemente
des ursprünglichen Bauwerkes.

Die adelige Familie 
Großschedl

Die Geschichte – in Auszügen – der
adeligen Familie Großschedl, die ab
Mitte des 18. und zu Beginn des 19.
Jahrhunderts im Besitz der Hofmark
Steinsberg war, soll an dieser Stelle
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näher  beschrieben  werden,  da  sie
über vier Jahrzehnte hinweg die Ge-
schicke der Hofmark Steinsberg und
damit seiner Bürger wesentlich mit-
bestimmte.

Das  Geschlecht  der  Großschedl,
ursprünglich in Bad Reichenhall be-
heimatet,  geht  auf  Heinrich  Groß-
schedl  zurück,  der  bereits  um  das
Jahr 1480 als Bürger von Reichenhall
nachgewiesen  werden  kann.  Aus
der  Ehe  mit  Wilburgis,  geborene
Donnersberg,  entstammte  Sohn
Wolfgang († 1563), der sich mit sei-
ner Frau Agnes in Landshut nieder-
ließ  und  dort  die  Tätigkeit  eines
Plattners ausübte. 

Deren Söhne, Franz († 1580) und

Johann Baptist († 1573), erhielten am
24.  Mai  1566 durch Maximilian II.,
Kaiser des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation und Erzher-
zog zu Österreich, den Wappenbrief
und die  Bewilligung „rütter  Lehen
und alle andere Gericht  und Recht
zu besitzen, Urteil zu schöpfen und
Recht  zu  sprechen“.  Mit  diesem
Adelsdiplom  konnte  die  Familie
Großschedl nun ritterliche Lehen er-
werben und auf dem so erworbenen
Besitz  die  niedere  Gerichtsbarkeit
ausüben. 

Franz  Großschedl,  verheiratet
mit Barbara, Tochter des Waagmeis-
ters   Wolfgang  Thier,  der  für  das
korrekte Wiegen von Waren, insbe-
sondere  an  Zollstationen  und  auf
Märkten,  verantwortlich  war,  übte,
wie  schon  sein  Vater  Wolfgang,  in
Landshut  den  Beruf  des  Plattners
aus.  Beide  galten  als  Meister  ihres
Faches und gelangten mit ihrer Ar-
beit zu hohem Ansehen, großer Be-
rühmtheit und Reichtum. Als Platt-
ner fertigten sie unter anderem ge-
schmiedete  Prachtrüstungen,  auch
Harnische genannt,  für die damali-
gen Königs- und Kaiserhäuser ganz
Europas an.

Heinrich  (†  1651),  kurfürstlich
bayerischer  Rat  zu  Traunstein  und
einer von sieben Enkelkindern von
Franz  Großschedl,  nannte  sich  als

erster  seines  Geschlechts  nach
„Perkhausen  und  Aiglspach“.  Er
und seine beiden Brüder Virgil und
Martin  erhielten  von  Kaiser  Ferdi-
nand II. am 27. Februar 1623 in Re-
gensburg  eine  Adelsbestätigung,
nebst einer Wappenbesserung.

Sein Sohn Franz wurde am 22. Ja-
nuar 1691 durch Kurfürst Max Ema-
nuel von Bayern mit dem Adelsprä-
dikat „Freiherr von Perkhausen und
Aiglspach“  versehen  und  damit  in
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Abb. 16: Familienwappen der Freiher-
ren von Großschedl zu Perkhausen und
Aiglspach.

Abb. 17: Metropolitan Museum of Art, 
New York City. Die Prachtrüstun wur-
de von Wolfgang Großschedl um 1535 -
1540, vermutlich für Freiherrn Pankraz
von Freyberg zu Hohenaschau, herge-
stellt. Sie wiegt 25,25 kg.
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den bayerischen Freiherrenstand er-
hoben.  Mit  seinen  Brüdern  Johann
Baptist  und  Timotheus  Zephirim
teilte sich das Geschlecht der Groß-
schedl  in  die  Braunauer  und  die
Traunsteiner Linie auf. 

Johann Baptist, der die Braunau-
er Linie begründete, war der Groß-
vater  des  späteren  Hofmarkbesit-
zers von Steinsberg. Er war mit Ka-
tharina, geborene von Murach, ver-
mählt.  Sohn  Georg  Sigmund,  Herr
auf  „Perkhausen  und  Aiglspach“,
heiratete  am  3.  März  1707  Maria
Anna Theresia Franziska,  geborene
Freiin von Risenfels. Aus dieser Ver-
bindung ging  Dominicus  Karl  Sig-
mund, Herr auf Steinsberg, hervor.
Er  wurde am 25.  Oktober  1707 zu
Obernberg  geboren  und  1784  zu
Ortlfing bei Neuburg an der Donau
begraben. Dominicus Karl Sigmund
erwarb 1736 die Hofmark Rodenfel-
den bei Aibling, 1744 das Gut Schä-
chendorf  im  Gerichtsbezirk  Cham
und den adeligen Hof zu Roding bei
Nittenau  und  schließlich  1758  die
Hofmark  Steinsberg.  Verheiratet  in
erster Ehe mit Anna Maria Christi-
ne, geborene von Prielmaier, und in
zweiter  Ehe  mit  Maria  Katharina,
geborene Freiin von Gugel. Die Kin-
der  Sigmund  Adam  und  Maria
Anna stammen aus erster Ehe und
Joseph, Joachim, Friedrich und Mar-

quard  Xaver  Sigmund  Adam  aus
zweiter Ehe, ebenso wie eine Toch-
ter, die nach Alexander Freiherr von
Dachenhausen,  der  die  Geschichte
der adeligen Familie Großschedl im
Jahr 1898 niederschrieb,  bei der Ge-
burt verstorben sein soll. 

Nachforschungen  durch  das  Bi-
schöfliche Zentralarchiv des Bistum
Regensburg über die bei der Geburt
angeblich  verstorbene  namenlose
Tochter ergaben aber einen ganz an-
deren  Ablauf  der  Ereignisse.  Sie
hieß  in  Wirklichkeit  Maria  Louisa
Desideria  Freiin  von  Großschedl.
Getauft wurde sie am 24. Mai 1756
in  Burglengenfeld.47 Die  Vornamen
erhielt sie von ihrer Taufpatin Maria
Louisa Desideria Herrin von Pode-
wils. Bei dem Vornamen Louisa han-
delt  es sich um die weibliche Form
von Louis,  der  französischen Kurz-
form für Ludwig, die weibliche Form
davon  lautet  Ludowiga,  daraus  er-
gibt  sich  latinisiert  Ludovica.  Diese
Namensherleitung  näher  zu  erläu-
tern, ist deshalb von Bedeutung, weil
genau diese adelig geborene Ludo-
vica  Baroness  von  Großschedl  auf
Steinsberg  am  1.  Juni  1779  in  der
Kirche  St.  Jakob  zu  Eitlbrunn  den
bürgerlichen Bauerssohn Georg Pe-
ter Schuderer von Raingrub, einem
in  unmittelbarer  Nähe  von  Steins-
berg  gelegenen  uralten  landwirt-

schaftlichen Anwesen, heiratete.48

Louisa Desideria Herrin von Po-
dewils  verstarb  1779  in  Steinsberg,
wo sie  ihre  letzten  Lebensjahre  im
Hofmarkschloss  von   Dominicus
Karl  Sigmund von Großschedl ver-
brachte.48.1

Joseph wurde 1753 geboren und
im Jahr 1779 zum Kanonikus zu St.
Peter in Neuburg an der Donau be-
rufen.  Er war 1781 Pfarrer zu Ortl-
fing, wo er am 26. Dezember 1788 im
Grab seines Vaters beigesetzt wurde.

Der  letztgeborene  Sohn,  Mar-
quard Xaver Sigmund Adam, gebo-
ren am 7. April 1754 und am 26. De-
zember 1828 in München verstorben,
übernahm 1782 die Hofmark Steins-
berg von seinem Vater. Der königlich
bayerische  Oberstforstmeister  zu
Burglengenfeld ehelichte 1785 Barba-
ra  Katharina Marie Anna,  geborene
Loeberger.  Sie war die Tochter des
zweibrücken`schen Beamten zu Tho-
lay/Saarbrücken  R.  R.  Loeberger.49

Aus  dieser  Ehe  entstammten  fünf-
zehn Kinder, wobei Louise Sophie (*
17.  August  1796)  und  Wilhelmine
Karoline  (*  28.  Dezember  1798)  zu
Steinsberg geboren wurden.

Marquard Xaver Sigmund Adam
Freiherr von Großschedl veräußerte
im Jahre  1801 die  Hofmark Steins-
berg an den Freiherrn Egid Joseph
Karl von Fahnenberg.
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Abb.18  (vorherige  Seite):  Die  gemalte
Wappentafel aus Holz mit den Maßen
1,38  x  1,55  Meter  hängt  neben  einer
Sammlung von Zunftstäben und histo-
rischen Gemälden im alten Rathaussaal
zu Kallmünz. Sie wurde vermutlich zur
Erinnerung an die erste Landgerichtsit-
zung oder an die Einweihung des 1603
neu erbauten Rathauses von einem un-
bekannten Künstler angefertigt.
In der Mitte der Wappentafel, in einem
Medaillon,  ist  das  pfalz-bayerische
Wappen  mit  dem  pfälzischen  Wappen
als Herzschild, von zwei Löwen gehal-
ten,  eingelassen.  Ringsum sind  zwan-
zig  Wappen  adeliger  Landsassen  des
Landgerichtes Burglengenfeld und zwei
Wappen  des  Landrichters  und  des
Landgerichtsschreibers angeordnet:
Wolff  Balthasar Teuffel  zu Pirckhense,
Georg  Hausner  zu  Schmitmüln  und
Winpuch,  Tobias  Herrstetzkhi  von
Herrstein  und  Wallharditz  uf  Embho-
fen, Georg Fridrich von Eyb uff Vösten-
berg,  Raht  und  Landtrichter  zu
Burglengfeldt,  Hannß  Walrab  von
Hautzendorf zu Wolfferdorf,  Sebastian
Wolff  von  Berthltzhofenzu  Dreithen-
dorff, Kirchenettenhart und Perckhaim,
Dietrich Haidt zum Höhenberg, Caspar
Altman  von  Vilswerdt  zu  Lengfeldt
und  Stainsperg,  Hanß  Nothaft  von
Wernberg  zu  Beretzwaldt,  Hanß  Wil-
helmb  von  und  Zu  Barsperg,  Hanns
Georg  Altman  Wintzer  zu  Regldorff

und Edlhausen, Hanß Wolf Münch zu
Münchdorf,  Hanß  Christof  von  Tauf-
kirchen  zu  Guttenburg,  Hanß  Wil-
helmb  von  Guttenberg  uff  Fraunberg,
Georg  Moller  zu  Haitzenhofen  und
Hochdorf,  Wilhelm  Neumar  uff  Et-
mansdorff,  Hanß  Melchior  Sauerzapf
zu  Rorbach,  Jacob  Khnor  zu  Schmit-
milln  und  Pultzam,  Theodosius  Stan,
Landtgrichtsschreiber  zu  Lengfeldt,
Philips  Walther  Drechsel  von  Unter-
teufstetten  zu  Wischofen,  Praundorf
und Schrozhofen, Wolf Hainrich Sauer-
zapf  zu  Schönhofen  und  Loch,  Wolff
Alkhofer uf Mendorferbuech.
Oberhalb  der  jeweiligen  Wappen  sind
Sinn-  oder  Wahlsprüche  der  adeligen
Landsassen  abgebildet,  unterhalb  der
Wappen befinden sich  die  Namen  der
Wappenbesitzer. 
Ein  beispielhaft  ausgewählter  Spruch
von Tobias Herrstetzkhi von Herrstein
lautet  „Nichts  ist  Nichts  und  bleibt
Nichts und wird Nimmermehr Nichts.“
An achter Position (zweite Reihe, erstes
Wappen) befindet sich das Wappen von
Caspar  Altman  von  Vilswertdt  zu
Lengfeldt und Stainsperg mit der Jah-
reszahl 1603 und dem Sinn- oder Wahl-
spruch S. C. E. B. F. V., der heute nicht
mehr zu entschlüsseln ist. 
Wappenbeschreibung:  Ein  wachender
Mann,  in  Rot  gekleidet,  mit  zwei  ge-
kreuzten Hellebarden (Hieb- und Stich-
waffen) in den Händen. Aus dem golde-

nen Helm entspringt ein silberfarbenes
Einhorn.

Die Abbildung der Wappentafel er-
folgte  mit  freundlicher  Unterstüt-
zung und Genehmigung des Mark-
tes  Kallmünz,  vertreten  durch  den
Ersten Bürgermeister Ulrich Brey.
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1514 Sigmund Grünbeck zu Lengfeldt und Stainsberg

   Wolf Grünbeck zu Lengfeldt und Stainsberg 1546

1565 Wolf Sigmund Grünbeck

 Mathes Altmann von Vilswerdt zu Lengfeldt 1579

1582 Cordula Altmann, geborene Moller

1583    Caspar Altmann von Vilswerdt zu Lengfeldt 
und Stainsperg

1615 Hans Clemens Münch von Münch[s]hausen auf
Steinsberg

1639                   Herwart Freiherr von Regal, Herr auf 
Kranichsfeld

1642 Barbara von Regal, geborene Gräfin von Saurau

1647                        Julius Caesar Visconti

1649 Peter Melchior Rebekko

1671                Minderjährige Kinder von
 Peter Melchior Rebekko

Besitzer der Hofmark Steinsberg
1514 - 1848

1546

1565 

 1579

1582 

1583    

1615 

1639                   

1642 

1647

1671
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1676 Goswin Friedrich von Silbermann auf Holzheim
und Julius Friedrich von Silbermann

    Julius Friedrich von Silbermann zu Holzheim 
                                                          und Steinsberg

1678

1690 Johann Martin Raybeck

        Johann Günther Nürn[m]berg von Stahl 1706

1710 Georg Christoph Freiherr Gugel von Brandt und 
Diepoltsdorf

1758    Dominicus Karl Sigmund Freiherr von 
Großschedl

1782 Marquard Xaver Sigmund Adam Freiherr von 
Großschedl zu Steinsberg

1801          Egid Joseph Karl Freiherr von Fahnenberg

1802 Bernhard Joseph Heinrich Ritter und Edler von
Axthalb

1811                Katharina Ursula Monika von Axthalb, 
geborene von Frank

1820 Karl Wilhelm Graf von Eckart auf Leonberg

1828                     Katharine Eugenie Gräfin Du Moulin, 
geborene Gräfin von Eckart

Besitzer der Hofmark Steinsberg
1514 - 1848

         

1710 
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Abb. 19: Hofmark Steinsberg, Marktgemeinde Regenstauf. Aufnahme aus einer Drohnenbefliegung durch Torsten Pajonk, 2019.
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Begriffserläuterungen
Adelsdiplom.  Ein  Adelsdiplom,
auch  als  Adelsbrief  bezeichnet,  ist
eine  Urkunde,  die  einem  Neuge-
adelten zum Beweis seiner Standes-
erhöhung vom Landesherrn überge-
ben wurde. 
Edelmannsfreiheit. Ist ein Vorrecht,
das Adeligen vom Landesherrn ver-
liehen wurde, auf ihren Besitzungen
(Edelmannssitz)  die  niedere  Ge-
richtsbarkeit  auszuüben.  Die  Edel-
mannsfreiheit  war  Voraussetzung,
um an ständischen Landtagen zuge-
lassen zu werden.
Familienfideikommiss. Das Famili-
enfideikommiss war das Vermögen
einer  Familie,  meist  Grundbesitz,
das auf unbegrenzte Zeit als gesam-
tes  erhalten  werden  sollte.  Der  Fi-
deikommissbesitzer  verfügte  ledig-
lich über das Nießbrauchsrecht und
durfte daher nur die laufenden Er-
träge  aus  dem  Familienfideikom-
miss entnehmen. Ein Familienfidei-
kommissverband  konnte  nur  bei
Vorliegen großer Vermögen gebildet
werden. 
Florentiner Gulden (fl). Der Floren-
tiner Gulden war im Spätmittelalter
und in der frühen Neuzeit eine weit
verbreitete Währung und im König-
reich Bayern bis 31. Dezember 1875
offizielles  Zahlungsmittel.  Ein  Flo-

rentiner  Gulden  war  in  sechzig
Kreuzer  und  ein  Kreuzer  in  acht
Heller  unterteilt.   Der  Wert  eines
Florentiner  Gulden  aus  dem  Jahr
1810 hätte  im Jahr 2017 etwa einer
Kaufkraft von dreiundzwanzig Euro
entsprochen.
Grundherrschaft. Die  herrschaftli-
che  Organisationsform  der  Grund-
herrschaft stellte eine vom Mittelal-
ter bis zur Bauernbefreiung im Jahr
1848  vorherrschende  rechtliche,
wirtschaftliche  und  soziale  Besitz-
struktur  in  ländlichen  Gegenden
dar. Grundherr war in der Regel ein
Angehöriger des Adels, der Landes-
herr,  eine  Institution  der  Kirche
oder ein wohlhabendes Kloster.
Hammerwerk. In  einem  Hammer-
werk wurde Eisenerz zu Schmiede-
eisen  verarbeitet  und  mit  einem
durch  Wasserkraft  angetriebenen
Hammer  zu  Gebrauchsgütern  ge-
formt.
Hofmark. Die  Bezeichnung  Hof-
mark ist ein Begriff aus dem mittel-
alterlichen  und  frühneuzeitlichen
Recht  und  bezeichnet  den  abge-
grenzten  Bereich  einer  Grundherr-
schaft.  Ihre  Bedeutung lag im We-
sentlichen  darin,  dass  der  adelige
Grundherr  unabhängig  vom  Lan-
desherrn  Recht  sprechen  und  von
seinen Untertanen Frondienste ein-
fordern konnte.

Hofmarkschloss. Als  Hofmark-
schloss  wird in  Bayern und Öster-
reich der Sitz des Grundherrn einer
Hofmark bezeichnet.
Kastenamt. Das Kastenamt, auch als
Rentkammer bezeichnet,  verwaltete
die Einkünfte des Landesherrn und
wurde  durch  den  Kastner  geleitet.
Aus den Kastenämtern entwickelten
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts
die Finanzämter.
Landsassenmatrikel. Die  Landsas-
senmatrikel  ist  ein Verzeichnis von
meist  adeligen  Personen,  Landsas-
sen genannt, die keiner Grundherr-
schaft und somit auch keiner grund-
herrschaftlichen  Rechtsprechung
unterlagen,  sondern direkt  dem je-
weiligen Landesherrn unterstanden.
Der  Wohnsitz  des  Adeligen,  meist
ein Landgut, wurde als Landsassen-
gut bezeichnet. 
Landstand.  Eine  Ständeversamm-
lung  (auch  als  Ständetagung  be-
zeichnet)  von  Adeligen,  die  in  der
Landtafel erfasst waren, dem Klerus
und der Städte und Märkte. Sie wa-
ren Teil der landesherrlichen Macht-
ausübung und hatten u. a. das Recht
auf  Steuerbewilligung  und  damit
eine  wichtige  Einflussmöglichkeit
auf den jeweiligen Regenten.
Landtafel.  Die  schriftliche  Erfas-
sung  der  bayerischen  Landstände
und ihrer Güter wird als Landtafel
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bezeichnet.  Die  Eintragung  in  die
Landtafel  berechtigte  den  Inhaber
eines  landtafelmäßigen  Gutes,  zu
Landtagen geladen zu werden.
Lehen.  Unter Lehen ist ein Grund-
stück  oder  Gut  zu  verstehen,  das
dessen Eigentümer, der Lehensherr,
unter  der  Bedingung  gegenseitiger
Treue  in  den  erblichen  Besitz  des
Lehenempfängers übergibt.
Ortsgericht. Ein Ortsgericht bestand
aus  mindestens  fünfzig  Familien
und  war  ausschließlich  ein  Voll-
zugsorgan  eines  übergeordneten
Gerichtes, z. B. eines Patrimonialge-
richtes erster oder zweiter Klasse.
Patrimonialgericht.  Patrimonialge-
richte waren die bis 1848 bestehen-
den  Gerichte  der  adeligen  Grund-
herren,  die  eine  eigene,  vom  Staat
unabhängige  Rechtspflege  ausüb-
ten.  Sie  wurde  auch  als  Niederge-
richtsbarkeit bezeichnet, da sie sich
in der Regel mit den geringeren De-
likten des Alltags aus dem Straf-, Ei-
gentums-, Familien-, Erb- und Guts-
recht befasste. Zur Gründung eines
Patrimonialgerichtes  war  es  erfor-
derlich,  dass  dem  Gerichtsbezirk
mindestens 300 ortsansässige Fami-
lien unterstanden.
Pfennige, Regensburger.  Ein Pfund
Regensburger  Pfennige  war  im
Spätmittelalter  ein  in  der  Regens-
burger  Münzstätte  hergestelltes

Zahlungsmittel und in 240 Regens-
burger Pfennige unterteilt.
Pflegamt/Pfleggericht/Pfleger.  Im
Mittelalter ist der Pfleger ein Amts-
träger  mit  administrativen  und  ju-
ristischen Aufgaben und das Pfleg-
gericht das entsprechende Amt auf
der unteren Verwaltungsebene.
Plattner.  Ein Plattner war ein spezi-
alisierter Schmied, der in der Platt-
nerei  aus  einzelnen  Metallplatten
kunstvoll geformte Rüstungen, auch
Harnische genannt, herstellte.
Reichstag,  Regensburger.  Der  Re-
gensburger Reichstag tagte seit 1594
im  Reichssaal  des  Alten Rathauses
zu Regensburg und war eine Stän-
devertretung  des  Heiligen  Römi-
schen Reiches Deutscher Nation. Ab
1663 bis zur letzten Sitzung im März
1803  lautete  die  Bezeichnung  „Im-
merwährender Reichstag“. 
Scharwerk.  Scharwerk  hieß  im
Spätmittelalter  und  in  der  frühen
Neuzeit körperliche Arbeit, die von
den Untertanen ursprünglich unent-
geltlich,  beispielsweise  für  den
Grundherren,  erbracht  werden
musste.  Das  Scharwerk  umfasste
Dienstleistungen wie die Feldbestel-
lung, Mithilfe bei der Ernte, Boten-
gänge und Fuhrdienste, Tätigkeiten
als  Jagdtreiber  oder  Arbeiten  beim
Straßen- und Wegebau.
Söldner.  Ein  Söldner  besaß  eine

Kleinst-Landwirtschaft,  die  Sölde
oder Gütl genannt wurde, von deren
Erträge er und seine Familie alleine
nicht leben konnten. Daher mussten
Söldner  zusätzlich  als  Handwerker
oder Taglöhner arbeiten.
Truchsess.  Als Truchsess wurde im
Mittelalter  der  oberste  Aufseher
über  die  fürstliche  Tafel,  bzw.  der
Leiter  der  fürstlichen  Hofhaltung,
bezeichnet.
Waagmeister.  Der Waagmeister war
für das korrekte Wiegen von Waren,
insbesondere  an  Zollstationen  und
auf Märkten, verantwortlich.
Wappenbrief.  Wappenbriefe  waren
Dokumente  und  Urkunden,  in  de-
nen  ein  heraldisches  Abzeichen
(Wappen)  einzelnen  Personen  oder
Familien  vom  Landesherrn  zuge-
wiesen wurde. 
Wappenbesserung.  Auch  als  Wap-
penmehrung  bekannt,  bezeichnet
die Veränderung eines bestehenden
Wappens aufgrund bedeutsamer Er-
eignisse, die im Leben des Wappen-
trägers eingetreten sind.
Zehentstadel.  Der  Zehent  bezeich-
net eine etwa zehnprozentige tradi-
tionelle  Steuer,  in  Form  von  Geld
oder Naturalien, die von den Unter-
tanen an den Grundherrn entrichtet
werden  musste.  Die  Naturalien
wurden im Zehentstadel, einem Ge-
treidespeicher, eingelagert.
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